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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Prüfungsordnung legt die Grundsätze für Prüfungen des Masterstudiengangs Elektro-

technik und Informationstechnik an der HTW Dresden fest. Die Prüfungsordnung wird 

durch die Studienordnung des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstech-

nik und die Immatrikulationsordnung der HTW Dresden ergänzt. 

(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Prüfungen Studierender des Masterstudiengangs 

Elektrotechnik und Informationstechnik, unabhängig davon, welcher Fakultät der Prüfer 

angehört. 

§ 2 Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt 4 Semester. Das Studium kann auch 

im Teilzeitstudium absolviert werden. Die Regelstudienzeit ergibt sich in letzerem Fall aus der 

Ordnung über das Teilzeitstudium an der HTW Dresden. 

§ 3 entfällt 

§ 4 Prüfungsaufbau 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen gemäß Prüfungsablaufplan einschließlich 

der Masterarbeit und deren Verteidigung. Ein Modul wird durch eine Modulprüfung ab-

geschlossen. Modulprüfungen bestehen aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in 

einem Modul. Modulprüfungen werden studienbegleitend, also spätestens im auf die 

Lehrveranstaltungen des Moduls folgenden Prüfungsabschnitt, abgenommen. 

(2) Studierende können außer in den für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informa-

tionstechnik vorgesehenen Modulen noch weitere Modulprüfungen oder Fachprüfungen 

an der HTW Dresden oder anderen Hochschulen ablegen. Nach Abschluss der Modulprü-

fungen der Masterprüfung dürfen keine Zusatzmodule mehr belegt werden. 

(3) Die mündlichen und schriftlichen Prüfungsleistungen der Modulprüfungen finden in Prü-

fungsabschnitten im Anschluss an die Vorlesungszeit statt. Alternative Prüfungsleistungen 

werden in der Regel während der Vorlesungszeit abgenommen. Zusätzliche Prüfungster-

mine können in der letzten Woche vor und in der ersten Woche nach Lehrveranstaltungs-

beginn eines jeden Semesters durchgeführt werden, in Ausnahmefällen nach Entschei-

dung der Prüfer mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch darüber hinaus. Die Fris-

ten nach § 6 Abs. 4 sind dabei zu beachten. 

(4) Die maximale Anzahl von Prüfungsleistungen je Semester darf zwölf nicht überschreiten. 

Ausgenommen sind Wiederholungsprüfungen. 

(5) Während eines Prüfungsabschnittes werden nach Prüfungsablaufplan (Anlage) je Modul 

höchstens eine, insgesamt je Semester maximal sechs Prüfungsleistungen abgelegt. So-

weit in einem Modul im Prüfungsabschnitt eine schriftliche oder mündliche Prüfung ab-

genommen wird, darf in diesem Semester zusätzlich maximal eine alternative Prüfungs-

leistung abgenommen werden. 
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§ 5 Freiversuch 

(1) Modulprüfungen der Masterprüfung dürfen, soweit sie für Studierende höherer Fachse-

mester angeboten werden, bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nach Anmel-

dung des Studierenden beim Prüfungsamt vor Beginn des im Prüfungsablaufplan vorge-

sehenen Fachsemesters abgelegt werden. In diesem Fall gilt eine nicht bestandene Mo-

dulprüfung einmal als nicht durchgeführt. Prüfungsleistungen, die mit mindestens „ausrei-

chend“ (4,0) bewertet wurden, können in einem neuen Prüfungsverfahren angerechnet 

werden. 

(2) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung, die im Freiversuch abgelegt wird, muss spätestens 

zwei Wochen vor dem Prüfungstermin beim Prüfungsamt vorliegen. 

(3) Nach Anmeldung des Studierenden beim Prüfungsamt kann in den Fällen von Absatz 1 

Satz 1 eine bestandene Modulprüfung oder Prüfungsleistung zur Verbesserung der Note 

zum nächsten regulären Prüfungstermin gemäß Prüfungsablaufplan einmal wiederholt 

werden, dabei zählt die bessere Note. 

§ 6 Prüfungsfristen 

(1) Im Prüfungsablaufplan in der Anlage sind Art, Ausgestaltung und Zeitraum der abzulegen-

den Modulprüfungen und ihrer Prüfungsleistungen bestimmt. Die Zeitpunkte der Mo-

dulprüfungen sind so festgesetzt, dass die Masterprüfung einschließlich der Masterarbeit 

innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann. Modulprüfungen sollen 

bis zum Ende des jeweils durch die Studienordnung (Studienablaufplan) vorgegebenen 

Semesters abgelegt werden. Prüfungstermine für mündliche und schriftliche Prüfungsleis-

tungen werden mindestens einmal pro Semester für Pflichtmodule angeboten. Ausnah-

men sind vom Prüfungsausschuss zu bestätigen. Liegen Prüfungstermine für mündliche 

und schriftliche Prüfungsleistungen außerhalb der Prüfungsabschnitte, so führt eine Nicht-

teilnahme an der Prüfung nicht zu einer Fristüberschreitung nach Absatz 2 und diese kann 

wegen Nichterscheinens nicht mit einer Note 5 bewertet werden. In der letzten Woche vor 

dem jeweiligen Prüfungsabschnitt dürfen nur in Ausnahmefällen (u. a. Laborpraktika) al-

ternative Prüfungsleistungen abgenommen werden. 

(2) Werden die Modulprüfungen der Masterprüfung nicht innerhalb von vier Semestern nach 

Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt, gelten sie als nicht bestanden. Nicht bestandene 

Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf 

dieser Frist gelten sie als nicht bestanden. Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungs-

prüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen Prüfungstermin möglich. Eine weitere 

Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 

(3) Eine Fristüberschreitung, die der Studierende nicht zu vertreten hat, ist bei der Berechnung 

der Zeiten für Beurlaubungen und der Fristen im Prüfungsverfahren nicht einzubeziehen. 

Die Studienzeit, die durch eine Fristüberschreitung nach Satz 1 entsteht, wird nicht auf die 

Regelstudienzeit angerechnet. Dies gilt auch für Zeiten der Mutterschutz-frist und der El-

ternzeit. 

(4) Die Prüfungstermine, Tag und Ort für mündliche und Tag, Uhrzeit und Ort für schriftliche 

Prüfungsleistungen, sind mindestens einen Monat vorher ortsüblich (in der Regel vom 

Prüfungsamt im Internet-Auftritt der HTW Dresden) bekannt zu geben. Für mündliche Prü-

fungsleistungen ist die Uhrzeit spätestens zwei Wochen vorher durch den Prüfer bekannt 

zu geben. Für einen Studierenden ist an einem Tag in der Regel nur eine Prüfungsleistung 
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laut Studienablaufplan anzusetzen. Liegt die Bekanntgabe des Prüfungstermins in der vor-

lesungsfreien Zeit, so beginnt die Monatsfrist mit Beginn der Vorlesungszeit. 

(5) Für die Masterarbeit gelten die besonderen Regelungen des § 14. 

§ 7 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zu den Modulprüfungen der Masterprüfung wird zugelassen, wer in den Masterstudien-

gang Elektrotechnik und Informationstechnik an der HTW Dresden eingeschrieben ist.  

(2) Die Zulassung zu den Modulprüfungen der Masterprüfung ist zu versagen, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder der Studierende 

nicht angemeldet ist oder 

2. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudienganges Elektrotechnik und 

Informationstechnik erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 

§ 8 Zulassungsverfahren 

(1) Die Studierenden der HTW Dresden im Masterstudiengang Elektrotechnik und Informati-

onstechnik sind automatisch zu den nach dem Prüfungsablaufplan (Anlage) vorgesehenen 

Modulprüfungen angemeldet. Sie werden zugelassen, sofern sie die allgemeinen Zulas-

sungsvoraussetzungen des § 7 erfüllen. Das Prüfungsamt erstellt Prüfungslisten über alle 

angemeldeten Studierenden, die einen Vermerk über die Zulassung enthalten. Entspre-

chendes gilt für die Modulprüfungen in Wahlpflichtmodulen, für die sich die Studierenden 

eingeschrieben haben. 

(2) Studierende, die eine Prüfungsleistung nachholen oder wiederholen müssen, sind auto-

matisch für den nächsten in dem betreffenden Modul angesetzten Prüfungstermin unter 

Beachtung von § 4 Abs. 3 angemeldet, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen 

des § 7 erfüllt sind. Entsprechendes gilt für die Modulprüfungen in Wahlpflichtmodulen, 

für die sich die Studierenden eingeschrieben haben.  

(3) Studierende können sich schriftlich beim Prüfungsamt von einer Prüfungsleistung abmel-

den. Die Abmeldung muss spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin beim Prü-

fungsamt vorliegen. Die Abmeldung von alternativen Prüfungsleistungen erfolgt spätes-

tens eine Woche vor Themenausgabe bzw. bei mündlichen und schriftlichen Leistungs-

kontrollen vor Prüfungstermin, die gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 angekündigt wurde. Die Ab-

meldung von einem Laborpraktikum ist bis zum Beginn des Laborpraktikums beim Prüfer 

möglich und ist innerhalb von zwei Wochen dem Prüfungsamt mitzuteilen. Bei Abmeldung 

von ersten Wiederholungsprüfungen ist die Jahresfrist des § 6 Abs. 2 Satz 2 zu beachten. 

Die Abmeldung von zweiten Wiederholungsprüfungen ist nicht möglich. 

(4) Studierende können während ihrer Beurlaubung vom Studium an der HTW Dresden Prü-

fungen ablegen. Die Ablegung von Prüfungsleistungen während einer Beurlaubung muss 

spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin schriftlich beim Prüfungsamt beantragt 

werden. 

(5) Studierende, die Prüfungsleistungen in einem Zusatzmodul ablegen wollen, haben sich 

mindestens eine Woche vor dem Prüfungstermin, spätestens vor Abschluss der letzten 

Modulprüfung nach Prüfungsablaufplan (Anlage), beim Prüfer anzumelden. 

(6) Die Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung ist zum Prüfungsbeginn beim Prüfer 

formlos zu beantragen. Der Antrag gilt bei Teilnahme an der Prüfung als gestellt. 
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(7) Studentinnen sind während der Schutzfristen vor und nach der Entbindung im Sinne des 

§ 3 des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) in der jeweils geltenden 

Fassung nicht zu Prüfungen zugelassen. Studentinnen können die Zulassung zur Prüfung 

schriftlich beim Prüfungsamt bis spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin beantra-

gen. Studentinnen sind gemäß § 15 Abs. 1 Mutterschutzgesetz verpflichtet, die Hochschule 

über die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Entbindungstermin zu informieren, 

sobald die Schwangerschaft bekannt ist. Die Mitteilung hat gegenüber dem Prüfungsamt 

der HTW Dresden zu erfolgen. Der Mutterpass ist dabei vorzulegen. 

(8) Für Prüfungen an ausländischen Partnerhochschulen gilt die Regelung des §24 Abs. 2. 

§ 9 Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungsleistungen der Modulprüfungen der Masterprüfung werden durch folgende 

Prüfungsarten erbracht: 

1. Mündliche Prüfungsleistungen gemäß § 10 und/oder 

2. Schriftliche Prüfungsleistungen gemäß § 11 und/oder 

3. Alternative Prüfungsleistungen gemäß § 12. 

Als Teil der Masterprüfung ist eine Masterarbeit entsprechend § 14 anzufertigen und zu 

verteidigen. 

(2) Anzahl, Art und Ausgestaltung der Modulprüfungen und ihrer Prüfungsleistungen sind im 

Prüfungsablaufplan (Anlage) festgelegt, die Gegenstände ergeben sich aus den zugehöri-

gen Modulbeschreibungen. Eine Beschränkung des Prüfungsstoffes auf fachliche Schwer-

punkte kann im Verantwortungsbereich des Prüfers vorgenommen werden. Prüfungsleis-

tungen sind im Regelfall in deutscher Sprache zu erbringen. Ausnahmen sind im Prüfungs-

ablaufplan (Anlage) angegeben. Prüfungen in einem Fremdsprachenmodul werden in der 

entsprechenden Sprache abgehalten. 

(3) Macht ein Studierender glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger kör-

perlicher Behinderung oder einer chronischen Erkrankung oder aufgrund von schwanger-

schaftsbedingten Einschränkungen oder während Mutterschutz oder Elternzeit nicht in der 

Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat 

der Prüfungsausschuss ihm einen Nachteilsausgleich zu gewähren. Als geeignete Maßnah-

men zum Nachteilsausgleich kommen z.B. verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungs-

pausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hoch-

schule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. Wenn diese Maßnahmen im Einzelfall 

untauglich sind, ist auch eine Änderung der Prüfungsdauer, -art oder –form möglich. Dazu 

kann die Vorlage eines ärztlichen oder amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Eine ent-

sprechende Einschränkung ist spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin, danach 

unverzüglich nach Bekanntwerden dem Prüfungsausschuss anzuzeigen. 

(4) Macht ein Studierender glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum vierzehn-

ten Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorge-

schrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschuss auf Antrag des Studie-

renden, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise, u.a. durch eine andere Prüfungs-

art, abzulegen. Ein entsprechender Antrag ist spätestens drei Wochen vor dem Prüfungs-

termin, danach unverzüglich nach Bekanntwerden des Sachverhaltes an den Prüfungsaus-
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schuss zu stellen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebens-

partner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der Prüfungsausschuss in 

Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(5) Prüfungsvorleistungen (PVL) sind durch den Prüfer bewertete, nicht benotete individuelle 

Studienleistungen des Studierenden. Ihr Bestehen ist Voraussetzung für die Zulassung zu 

den jeweiligen Modulprüfungen. Sie haben jedoch keinen Einfluss auf die Modulnote. Sie 

können beliebig oft wiederholt werden. Anzahl, Art und Ausgestaltung der Prüfungsvor-

leistungen sind im Prüfungsablaufplan (Anlage) aufgeführt. Hinsichtlich der Ausgestaltung 

der Prüfungsvorleistungen gilt § 12 Abs. 1 entsprechend; die Gegenstände ergeben sich 

aus den zugehörigen Modulbeschreibungen. Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

§ 10 Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) In den mündlichen Prüfungsleistungen (MP) soll der Studierende durch die Beantwortung 

einzelner Fragen nachweisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 

und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll 

festgestellt werden, ob der Studierende über einschlägiges Grundlagenwissen verfügt. 

(2) Mündliche Prüfungsleistungen können als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt 

werden. Die Prüfungsdauer beträgt für jeden Studierenden mindestens 15 Minuten, aber 

höchstens 60 Minuten. 

(3) Im Rahmen der mündlichen Prüfungsleistung können in angemessenem Umfang auch 

Aufgaben zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Cha-

rakter der Prüfung nicht aufgehoben wird. 

(4) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern, von denen einer den Vorsitz 

führt, oder einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen. Vor der 

Festsetzung der Note hört der Vorsitzende den Beisitzer. Ist das Ergebnis der Prüfung Vo-

raussetzung für die Fortsetzung des Studiums, ist die Prüfung in der Regel von mindestens 

zwei Prüfern abzunehmen. 

(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistung sind in 

einem Prüfungsprotokoll festzuhalten, das von den Prüfern und vom Beisitzer zu unter-

zeichnen ist. Das Ergebnis der mündlichen Prüfungsleistung ist dem Studierenden unmit-

telbar nach deren Abschluss bekannt zu geben. 

(6) Studierende, die die gleiche Prüfungsleistung zu einem späteren Prüfungstermin, jedoch 

nicht im gleichen Prüfungsabschnitt abzulegen haben, können auf Antrag an den Prüfer 

nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse mit Zustimmung des Prüflings als Zuhörer zu-

gelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse. 

§ 11 Schriftliche Prüfungsleistungen 

(1) In den schriftlichen Prüfungsleistungen (SP) soll der Studierende nachweisen, dass er in 

begrenzter Zeit und mit zugelassenen Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines 

Studiengangs ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Den Studie-

renden können Themen zur Auswahl gegeben werden. 

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen erfolgen durch beaufsichtigte Klausurarbeiten, in denen 

eine angemessene Anzahl von Aufgaben unter Verwendung begrenzter Hilfsmittel schrift-

lich zu bearbeiten ist.  
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(3) Die Dauer schriftlicher Prüfungsleistungen darf 90 Minuten nicht unterschreiten und soll 

240 Minuten nicht überschreiten. 

(4) Das Bewertungsverfahren darf vier Wochen im Regelfall nicht überschreiten. 

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des 

Studiums ist, sind in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem 

arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Es gilt § 15 Abs. 3 Satz 3 entsprechend. 

§ 12 Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen (APL) sind:  

1. Referat (selbstständige mündliche Darstellungen theoretischer und/oder experimentel-

ler Ergebnisse mit Hilfe geeigneter audio-visueller Medien vor einem Publikum ggf. mit 

anschließender Fachdiskussion),  

2. Projekt (fachübergreifende praktische und/oder schriftliche Arbeit, in der theoretische 

Erkenntnisse die Basis für die praktische und/oder experimentelle Lösung einer in sich 

abgeschlossenen Aufgabenstellung bilden; bei Themenvergabe kann in Abhängigkeit 

des Umfangs eine Bearbeitungszeit von drei bis sechs Wochen vereinbart werden, Be-

standteil des Projektes kann eine mündliche Präsentation im Rahmen eines Referats 

von bis zu 30 Minuten sein) 

3. Beleg (selbstständige kurze Bearbeitung einer einzelnen Aufgabenstellung im Rahmen 

des modulspezifischen Fachgebiets, angefertigt während der Lehrveranstaltung oder 

als Hausaufgabe), 

4. Belegarbeit (selbstständige schriftliche Arbeit ohne Beschränkung der Hilfsmittel, in de-

nen theoretische und/oder experimentelle Erkenntnisse eines abgeschlossenen Teilge-

bietes zusammengefasst, ausgewertet und diskutiert werden; bei Themenvergabe kann 

in Abhängigkeit des Umfangs eine Bearbeitungszeit von drei bis sechs Wochen verein-

bart werden, Bestandteil des Belegs kann eine mündliche Präsentation im Rahmen eines 

Referats von bis zu 30 Minuten sein) 

5. Praktikumsbeleg (Beleg, in denen die im praktischen Studiensemester eigenständig er-

arbeiteten experimentellen Erkenntnisse zusammengefasst, ausgewertet und diskutiert 

werden; die Bearbeitungszeit entspricht der Zeit des praktischen Studiensemesters), 

6. Laborpraktikum/Protokolle (Teilnahme an der Demonstration und/oder eigene Durch-

führung von individuell ausgestalteten kleineren Laborversuchen in einem Labor ggf. 

mit schriftlicher Auswertung der Ergebnisse),  

7. Mündliche Leistungskontrolle (im Gegensatz zu den komplexeren MP Vorträge und/o-

der Beantwortung von Fragen zu kleineren inhaltlich begrenzten Lerneinheiten einzeln 

oder in Gruppen mit einer Dauer zwischen 10 und 30 Minuten), 

8. Schriftliche Leistungskontrolle (im Gegensatz zu den komplexeren SP schriftliche Ab-

fragen meist kleinerer inhaltlich begrenzter Lerneinheiten von maximal 90 Minuten 

Dauer),  

9. Computerprojekt (umfangreiche Anwendung von Software ggf. einschließlich Auswer-

tung und Diskussion derselben),  

10. Portfolio (Dokumentation und Reflexion des persönlichen Lernwegs auf Basis der Qua-

lifikationsziele eines Moduls. Das Ergebnis wird als Arbeitsmappe angelegt. Bestandteil 

kann ein Referat sein. Die Bearbeitungszeit beträgt 8-10 Wochen.). 

(2) Es gelten die § 10 Abs. 4 und § 11 Abs. 4 entsprechend. 
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(3) Die konkrete Ausgestaltung von alternativen Prüfungsleistungen sowie der Zeitraum, in 

dem sie abzulegen sind, werden vom Prüfer zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt ge-

macht. Bei alternativen Prüfungsleistungen, die in der Bearbeitung eines vorher gestellten 

Themas bestehen, wird darüber hinaus das Datum der offiziellen Themenausgabe ange-

kündigt, das nicht vor der dritten Vorlesungswoche liegen darf. Bei Nach- und Wiederho-

lungsprüfungen ohne Lehrveranstaltung erfolgt die Bekanntgabe nach Satz 1 vier Wochen 

vor Beginn der alternativen Prüfungsleistung. 

(4) Für Modulprüfungen in Form computergestützter Prüfungen ist durch ausreichende tech-

nische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass 

1. die Identität des teilnehmenden Studierenden zweifelsfrei festgestellt und nach-

vollzogen werden kann und dass Eingaben nur von dem jeweiligen Teilnehmer er-

folgen können, 

2. Verstöße gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 verhindert werden, 

3. die Bestimmungen des Datenschutzes nach dem Sächsischen Datenschutzgesetz 

eingehalten werden, insbesondere nur die mit dem Prüfungsverfahren befassten 

Personen auf die das Prüfungsverfahren betreffenden Unterlagen und Daten Zugriff 

haben und  

4. die Prüfungsunterlagen während der für sonstige Prüfungen geltenden Aufbewah-

rungsfristen unverändert und unveränderbar archiviert werden und jederzeit abruf- 

und reproduzierbar sind.  

§ 13 Masterprüfung 

Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiengangs Elekt-

rotechnik und Informationstechnik. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der 

Studierende die Qualifikationsziele des Studiengangs erreicht hat und die Fähigkeiten besitzt, 

wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, sowie die für den Übergang in die 

Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

§ 14 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine das Masterstudium abschließende Prüfungsleistung. Sie soll zei-

gen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 

aus dem Bereich des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik praxis-

bezogen nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. 

(2) Die Masterarbeit kann von jedem Hochschullehrer und anderen nach dem Sächsischen 

Hochschulgesetz prüfungsberechtigten Personen, soweit diese an der HTW Dresden in ei-

nem für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik relevanten Be-

reich tätig sind, betreut werden. Der Studierende kann Themenwünsche äußern.  

(3) Die Masterarbeit ist in deutscher oder in Absprache mit dem Betreuer in englischer Spra-

che anzufertigen. Sie kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Studierenden aufgrund der An-

gabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 

Abgrenzung ermöglichen, deutlich zu unterscheiden und zu bewerten ist. 

(4) Ausgabe- und Abgabezeitpunkt der Masterarbeit sind so festzulegen, dass das Bewer-

tungsverfahren innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
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(5) Die Vergabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag des Studierenden durch den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Prü-

fungsausschusses. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Vo-

raussetzung für die Ausgabe des Themas der Masterarbeit ist das erfolgreiche Ablegen 

der bis einschließlich zum Ende des dritten Semesters erforderlichen Modulprüfungen in 

einem solchem Umfang, dass bereits mindestens 80 ECTS Credits erbracht wurden. Das 

Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit ist durch das Prüfungsamt 

bekannt zu geben. 

(6) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach der Ausgabe zurück-

gegeben werden. Eine Rückgabe des Themas bei einer Wiederholung der Masterarbeit ist 

nur zulässig, wenn davon zuvor kein Gebrauch gemacht wurde. Im Fall der Rückgabe des 

Themas ist ein neues Thema spätestens vier Wochen nach der Rückgabe des ersten The-

mas zu beantragen. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt fünf Monate. Thema, Aufgabenstellung 

und Umfang sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die zur Bearbeitung vorgegebene 

Frist eingehalten werden kann. Ist die Fertigstellung der Masterarbeit im vorgegebenen 

Bearbeitungszeitraum aus unvorhersehbaren Gründen, die vom Studierenden nicht zu ver-

treten sind, nicht möglich, kann auf schriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss, in der 

Regel nach Konsultation des Betreuers der Masterarbeit, eine Verlängerung um höchstens 

einen Monat gewährt werden. 

(8) Die Masterarbeit ist fristgemäß als pdf-Dokument und als gebundener Ausdruck in zwei 

identischen Exemplaren im Sekretariat der Fakultät Elektrotechnik einzureichen; der Abga-

bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen und ein Nachweis dem Studierenden zu überge-

ben. 

(9) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Studierende schriftlich zu versichern, dass die 

Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit - 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-

nutzt wurden. 

(10) Die Masterarbeit ist auf der Grundlage von Gutachten zu benoten, die in der Regel von 

zwei Prüfern zu erstellen sind. Einer der Prüfer soll die Masterarbeit in der Hochschule 

betreut haben. Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 

Bewertungen der Gutachten. Das Bewertungsverfahren darf vier Wochen im Regelfall nicht 

überschreiten. Wird die Masterarbeit durch eines der beiden Gutachten mit schlechter als 

„ausreichend“ (4,0) bewertet, so ist die Masterarbeit nicht bestanden. Die Gutachten sowie 

die Note der Masterarbeit sind dem Studierenden auf Wunsch spätestens vor der Vertei-

digung bekannt zu geben. 

(11) Im Fall einer nicht bestandenen Masterarbeit erhält der Studierende hierüber vom Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung und der Auskunft darüber, ob und ggf. in welchem Umfang und in welcher Frist 

die Masterarbeit wiederholt werden kann. Ist die Masterarbeit infolge Fristüberschreitung 

der Regelstudienzeit nicht bestanden, erlässt den Bescheid das Prüfungsamt. Eine nicht 

bestandene Masterarbeit kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss einmal innerhalb ei-

nes Jahres ab Bekanntgabe der Note wiederholt werden. Bei Nichtbestehen kann die Zu-

lassung zur zweiten Wiederholung der Masterarbeit nur innerhalb von zwei Monaten nach 

Bekanntgabe der Note der ersten Wiederholung beim Prüfungsausschuss beantragt wer-

den. 
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(12) Eine durch beide Gutachten mit jeweils mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete Master-

arbeit ist in der Fakultät vor einer Prüfungskommission in der Regel öffentlich zu verteidi-

gen. Der Prüfungsausschuss gibt die Zulassung zur Verteidigung bekannt. Der Termin der 

Verteidigung soll innerhalb von sechs Wochen, muss jedoch innerhalb von zwölf Wochen 

nach der Abgabe der Arbeit liegen. Dies gilt nur, wenn alle Modulprüfungen nach Studi-

enablaufplan mit Ausnahme der Masterarbeit innerhalb dieser Zeiträume bestanden sind. 

Wird die letzte nach Studienablaufplan zu belegende Modulprüfung erst nach Ablauf die-

ser Zeiträume bestanden, so soll die Verteidigung innerhalb von vier Wochen nach Be-

kanntgabe der Note dieser Modulprüfung stattfinden. Die Verteidigung ist eine mündliche 

geschlossene Darstellung der wesentlichen Inhalte der Masterarbeit, bei der alle in Vorträ-

gen üblichen Mittel eingesetzt werden können. Im Anschluss an die Darstellung findet eine 

Diskussion statt, in der der Studierende Fragen zu seiner Masterarbeit zu beantworten hat. 

Die Dauer der Verteidigung soll in der Regel 30 Minuten nicht unterschreiten und 60 Mi-

nuten nicht überschreiten. Die Gesamtnote der Verteidigung setzt sich zu gleichen Teilen 

aus den Einzelbenotungen des Vortrags und der Diskussion zusammen. Bei der Benotung 

der Verteidigung mit „nicht ausreichend“ (5) kann die Verteidigung einmal innerhalb eines 

Jahres wiederholt werden. Die Wiederholung der Verteidigung soll innerhalb von vier Wo-

chen ab Bekanntgabe des Nichtbestehens der Verteidigung stattfinden. Wird die Verteidi-

gung erneut mit „nicht ausreichend“ (5) benotet, kann sie auf Antrag letztmalig wiederholt 

werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe der Note der Vertei-

digung nach Satz 12 an den Prüfungsausschuss zu stellen. Die letztmalige Wiederholung 

der Verteidigung soll innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung stattfinden. Wird die 

Verteidigung erneut mit „nicht ausreichend“ (5) benotet, dann gilt die Masterarbeit als 

endgültig nicht bestanden. 

(13) Die Gesamtnote der Masterarbeit (siehe dazu § 15 Abs. 3 Satz 5 und 6) wird aus dem 

gewichteten Mittel der Note der Masterarbeit und der Gesamtnote der Verteidigung ge-

bildet. Dabei geht die Note der Masterarbeit mit dem Gewicht 2 und die Gesamtnote der 

Verteidigung mit dem Gewicht 1 in die Wertung ein. 

§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern fest-

gesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;  

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;  

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;  

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf 

Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 

dabei ausgeschlossen. Die Festlegung des Bewertungsmaßstabes erfolgt durch den Prüfer, 

wobei eine Prüfungsleistung, bei der 50% der geforderten Leistung erbracht wurden, in 

jedem Fall als bestanden zu werten ist. 

(2) In den im Prüfungsablaufplan gekennzeichneten Ausnahmefällen werden Prüfungsleistun-

gen nur bewertet, jedoch nicht benotet. Dabei sind die Bewertungen „bestanden“ oder 
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„nicht bestanden“ vom Prüfer abzugeben. In die weitere Notenberechnung gehen unbe-

notete Prüfungsleistungen und Modulprüfungen nicht ein. 

(3) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzelnen Prüfungsleistung, so ist die für die Prü-

fungsleistung vergebene Note gleichzeitig die Modulnote. Besteht eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Modulnote aus dem gewichteten 

Durchschnitt der einzelnen Prüfungsleistungen gemäß dem Prüfungsablaufplan (Anlage). 

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 

Stellen werden gestrichen. Die Modulnote lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut; 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend; 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend; 

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 

Analog wird bei der Bildung von Gesamtnoten verfahren. Eine Gesamtnote ist eine Note, 

die aus mehreren Einzelnoten bzw. aus einer Gesamtnote und einer Einzelnote gebildet 

wird. Eine Gesamtnote wird für die Masterarbeit und die Verteidigung gemäß § 14 Abs. 12 

sowie für die Masterprüfung gemäß § 16 vergeben. 

(4) Die Noten der Prüfungsleistungen sind dem Prüfungsamt von den Prüfern mit einer Dezi-

malstelle hinter dem Komma innerhalb einer Woche nach Feststellung des Ergebnisses 

mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungsergebnisse sind vom Prüfungsamt unverzüglich nach Eingang der Prüfungs-

meldung im Online-Notenportal der HTW Dresden bekannt zu geben, der Tag der Be-

kanntgabe ist aktenkundig zu machen. 

§ 16 Bewertung der Masterprüfung 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus dem entsprechend den ECTS Credits gewich-

teten Mittelwert aller Modulnoten (MN) und der Gesamtnote der Masterarbeit (P) nach 

folgendem Algorithmus gebildet: 

Gesamtnote = (3 MN + 2 P) / 5 

(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird mit einer Dezimalstelle hinter dem Komma an-

gegeben. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (5) bewertet, wenn der Studierende zu 

einem für ihn bindenden Prüfungstermin oder zum Termin der Verteidigung der Master-

arbeit ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung oder 

der Verteidigung der Masterarbeit ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Das-

selbe gilt, wenn eine schriftliche oder eine alternative Prüfungsleistung oder die Masterar-

beit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 

des Studierenden ist ein ärztliches Attest abzugeben. Darüber hinaus kann in Ausnahme-

fällen die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung 
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von Fristen für die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prü-

fungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, 

steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes gleich. Über die Anerkennung der Gründe entscheidet der Prüfungs-

ausschuss nach Vorbereitung durch das Prüfungsamt. Werden die Gründe anerkannt, so 

wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleis-

tung mit „nicht ausreichend“ (5) bewertet. Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder der Aufsichtsperson, in der 

Regel nach erfolgter Abmahnung, von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos-

sen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 

(5) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden 

von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Studierende kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

beim Prüfungsausschuss schriftlich beantragen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 

1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem 

Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. 

§ 18 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 

In den im Prüfungsablaufplan (Anlage) gekennzeichneten begründeten Ausnahmenfällen 

ist das Bestehen der Modulprüfung zusätzlich vom Bestehen einzelner Prüfungsleistungen 

abhängig. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die in der Studienordnung (Studien-

ablaufplan) dem Modul zugeordneten ECTS Credits erworben. 

(2) (entfällt)  

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Praxiszeiten erfolgreich absolviert sind, sämt-

liche Modulprüfungen der Masterprüfung bestanden und die Masterarbeit einschließlich 

Verteidigung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 

(4) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

1. aus Gründen, die der Studierende selbst zu vertreten hat, die Frist nach § 6 Abs. 2 für 

eine Modulprüfung der Masterprüfung überschritten wurde, 

2. eine zweite Wiederholung einer für den Abschluss des Studienganges erforderlichen 

Modulprüfung nicht bestanden wurde oder 

3. eine zweite Wiederholungsprüfung einer für den Abschluss des Studienganges erfor-

derlichen Modulprüfung nicht fristgemäß gemäß § 8 Abs. 6 oder § 14 Abs. 11 beantragt 

wurde. 

(5) Wenn der Studierende die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat, dann ist ihm dies 

vom Prüfungsamt schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbelehrung entsprechend § 28 Abs. 1 

mitzuteilen. 

(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden, so kann er an anderen 

Modulprüfungen noch teilnehmen, solange das endgültige Nichtbestehen der Masterprü-

fung noch nicht bestandskräftig ist. 
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§ 19 Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung bzw. einzelner nicht bestandener 

Prüfungsleistungen einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig, ausgenommen 

Fälle nach § 5 Abs. 3. 

(2) Nicht bestandene Modulprüfungen dürfen innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ers-

ten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 

erstmaligen Nichtbestehens. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als erneut nicht bestanden. 

Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmög-

lichen Prüfungstermin möglich. Nach Ablauf der Frist gilt die Modulprüfung als endgültig 

nicht bestanden. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 

(3) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so sind 

alle nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederho-

len. Mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen dürfen nicht wie-

derholt werden. 

(4) Erste Wiederholungsprüfungen von mündlichen und schriftlichen Prüfungsleistungen sind 

in der Regel in dem der nicht bestandenen Modulprüfung folgenden Prüfungsabschnitt 

abzulegen, spätestens jedoch in dem der nicht bestandenen Modulprüfung folgenden 

zweiten Prüfungsabschnitt. 

§ 20 Prüfungsausschuss 

(1) Der Fakultätsrat der Fakultät Elektrotechnik bestellt für alle Studiengänge der Fakultät ei-

nen Prüfungsausschuss. Dieser setzt sich aus drei Hochschullehrern, einem Mitarbei-ter 

und einem Studierenden zusammen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind Hoch-

schullehrer. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt in der Regel drei Jahre, für Studierende 

ein Jahr. Die erneute Bestellung der Mitglieder des Prüfungsausschusses ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen 

Stellvertreter und einem weiteren Hochschullehrer mindestens ein weiteres stimmberech-

tigtes Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle und von 

Einzelaufgaben auf den Vorsitzenden übertragen. Dieser konsultiert bei entsprechenden 

Sachfragen die zuständigen Fachvertreter. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können der Abnahme von Prüfungsleistungen 

beiwohnen. Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Wenn sie nicht im öffentlichen 

Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 21 Zuständigkeiten 

(1) Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für: 

1. die Organisation der Masterprüfung des Masterstudiengangs Elektrotechnik und 

Informationstechnik, 

2. die Einhaltung der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Elektrotechnik und 

Informationstechnik bezüglich Umfang und Art der Prüfungsleistungen, 

3. die Bestellung der Prüfer, Beisitzer sowie Prüfungskommissionen für die Bewertung 

der Masterarbeit, 
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4. Entscheidungen über 

a) die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten 

sowie von außerhalb des Studiums erworbenen Qualifikationen in der 

Regel unter Mitwirkung des für das Modul zuständigen Hochschulleh-

rers gemäß § 23, 

b) die Ausgabe des Themas und Fristverlängerung sowie die Anträge auf 

zweite Wiederholung der Masterarbeit gemäß § 14, 

c) die Zulassung zur Verteidigung der Masterarbeit gemäß § 14 Abs. 12, 

d) Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß gemäß § 17, 

e) die Erklärung der Ungültigkeit der Masterprüfung gemäß § 26 Abs. 1, 

f) Entscheidungen über die Einziehung von Zeugnissen, Urkunden und Dip-

loma Supplements gemäß § 26 Abs. 3, 

g) Widersprüche gemäß § 28, 

h) Ausnahmen von der Prüfungsordnung in außergewöhnlichen Fällen, 

5. die Berichterstattung über die Entwicklung der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie für Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungs-

ordnungen, 

6. die Bestätigung der Eignungsbescheinigung gemäß § 48 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BA-

föG. 

(2) Für das Ausstellen von Zeugnissen, Urkunden und Bescheinigungen gemäß § 25 ist das 

Prüfungsamt zuständig. 

(3) Die Entscheidung über das Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungsleistungen wird 

durch den bzw. die Prüfer nach den Bestimmungen der § 14 Abs. 10, § 15 Abs. 1 und § 18 

getroffen. 

§ 22 Prüfer, Beisitzer, Prüfungskommission 

(1) Zu Prüfern sollen nur Mitglieder und Angehörige der HTW Dresden oder anderer Hoch-

schulen bestellt werden, die in dem betreffenden Prüfungsfach zur selbstständigen Lehre 

berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung sachgerecht ist, kann zum 

Prüfer auch bestellt werden, wer die Befugnisse zur selbstständigen Lehre nur für ein Teil-

gebiet des Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Perso-

nen zum Prüfer bestellt werden, sofern dies nach der Eigenart der Hochschulprüfung sach-

gerecht ist. 

(2) Zum Prüfer wird nur bestellt, wer selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(3) Prüfungskommissionen setzen sich aus mindestens einem Prüfer und einem sachkundigen 

Beisitzer, der das Protokoll führt, zusammen. 

(4) Die Bestellung zum Prüfer bzw. zum Vorsitzenden der Prüfungskommission gilt, wenn 

nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, sowohl für die Prüfungsleistung, die 

zu dem im Prüfungsablaufplan vorgesehenen Zeitpunkt durchgeführt wird (erste Prü-

fungsleistung), als auch für sich aus der ersten Prüfungsleistung ergebende Nach- und 

Wiederholungsprüfungen. Sie ist schriftlich zu dokumentieren. 
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(5) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig, spätestens mit der Bekannt-

gabe des Prüfungstermins bekannt gegeben werden. 

(6) Prüfer und Beisitzer unterliegen entsprechend § 20 Abs. 4 Satz 2 und 3 der Amtsverschwie-

genheit. 

(7) Bezüglich der Befangenheit von Prüfern gilt § 1 SächsVwVfZG i. V. m. §§ 20, 21 VwVfG. 

§ 23 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sowie außer-

hochschulischen Qualifikationen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, werden 

auf Antrag angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich 

der erworbenen Kompetenzen. Die Nichtanrechnung ist schriftlich zu begründen. Über die 

Anrechnung und die Feststellung der Gleichwertigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung 

angerechnet, wenn sie an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland im glei-

chen Studiengang erbracht wurden. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.  

(3) Außerhalb eines Hochschulstudiums erworbene Qualifikationen werden auf Antrag ange-

rechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Umfang 

und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Elektrotechnik und Infor-

mationstechnik an der HTW Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein sche-

matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-

men. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die außer-

halb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonfe-

renz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-

sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu berücksichtigen. Außerhalb des 

Hochschulstudiums erworbene Qualifikationen können höchstens 50 % des Studiums er-

setzen. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

(4) (entfällt) 

(5) Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt durch den Prüfungsaus-

schuss. Bei der Vergabe der ECTS Credits für anerkannte Studien- und Prüfungsleistungen 

wird die Studienordnung (Studienablaufplan) zugrunde gelegt. 

(6) Werden gemäß Absatz 1-3 Studien- und Prüfungsleistungen oder außerhalb eines Hoch-

schulstudiums erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen die An-

rechnung der entsprechenden Studienzeiten. Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-

schuss. In den Fällen des Absatz 1 und 2 sind Noten - soweit die Notensysteme vergleich-

bar sind - zu übernehmen. Die Noten sind in die Berechnung der Gesamtnote einzubezie-

hen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 

(7) Der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, insbe-

sondere Nachweise, aus denen die Beschreibung der fachlichen Inhalte (Modulbeschrei-

bungen) hervorgeht. 

(8) Anträge gemäß Absatz 1 auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie An-

rechnung von Studienzeiten sind spätestens vier Wochen vor dem ersten Prüfungstermin, 

zu dem der Studierende angemeldet ist, schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen, 

bei alternativen Prüfungsleistungen spätestens bis zum Prüfungstermin. 
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(9) Bei Wiederaufnahme des Studiums nach einer Beurlaubung gelten die bis dahin erzielten 

Studien- und Prüfungsleistungen unverändert weiter. Gleiches gilt bei Fortsetzung oder 

Neubeginn des Studiums an der HTW Dresden im gleichen Studiengang. 

§ 24 Bestimmungen für im Ausland erbrachte Prüfungsleistungen 

(1) Zur Vorbereitung der Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen sind „Learning 

Agreements“ (verbindliche Festlegungen bezüglich zu belegender Module an der Partner-

hochschule) abzuschließen. 

(2) Bezüglich der Zulassung, Fristen, Art, Umfang und Modalitäten der Prüfungsleistungen an 

ausländischen Partnerhochschulen sind die Bestimmungen der geltenden Prüfungsord-

nung der jeweiligen Partnerhochschule des entsprechenden Studiengangs maßgebend. 

(3) Voraussetzung für die Anrechnung ist das Vorliegen entsprechender Nachweise, aus de-

nen in der Regel die Beschreibung der fachlichen Inhalte (Modulbeschreibungen) in 

Deutsch oder Englisch, die Anzahl der Semesterwochenstunden, die erlangten ECTS Cre-

dits und die Noten hervorgehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden“ aufgenommen. 

§ 25 Zeugnis, Masterurkunde, Bescheinigungen 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis unter 

Angabe des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik ausgestellt. Das 

Zeugnis enthält die Modulnoten einschließlich verbaler Formulierungen mit zugeordneten 

ECTS Credits, das Thema der Masterarbeit und deren Gesamtnote einschließlich verbaler 

Formulierung sowie die Gesamtnote und das Gesamturteil der Masterprüfung entspre-

chend Absatz 2. Es weist die Regelstudienzeit und die gewählte Studienrichtung sowie auf 

Antrag an das Prüfungsamt, der spätestens bis zum Tag der letzten Prüfungsleistung zu 

stellen ist, die tatsächliche Studiendauer aus. An anderen Hochschulen der Bundesrepublik 

Deutschland und im Ausland erbrachte Leistungen sind in geeigneter Weise zu kennzeich-

nen. Die Noten sind mit einer Dezimalstelle hinter dem Komma entsprechend § 15 Abs. 3 

anzugeben. Das Zeugnis wird vom Dekan der Fakultät Elektrotechnik und vom Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen. 

(2) Das Gesamturteil ist die verbale Formulierung der Gesamtnote der Masterprüfung ent-

sprechend § 15 Abs. 3. Für besonders herausragende Leistungen wird das Gesamturteil 

„ausgezeichnet“ vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass die Gesamtnote der Masterarbeit 

„sehr gut“ und keine Note einer Modulprüfung schlechter als „gut“ ist sowie die Gesamt-

note der Masterprüfung mindestens 1,2 oder besser ist. 

(3) Zusätzlich zum Zeugnis über die Masterprüfung wird mit gleichem Datum eine Masterur-

kunde über die Verleihung des entsprechenden Mastergrades ausgestellt. Die Urkunde 

wird vom Rektor der Hochschule und vom Dekan der Fakultät Elektrotechnik unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Hochschule versehen. Der Urkunde wird eine englischsprachige 

Übersetzung beigefügt. 

(4) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad 

Master of Science, M.Sc.  

verliehen. Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Berechtigung zur Führung des 

Hochschulgrades erworben. 
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(5) Für den Absolventen wird ein „Diploma Supplement“ ausgestellt entsprechend dem „Dip-

loma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Als Darstellung

des nationalen Bildungssystems ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschul-

rektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.

(6) Prüfungsergebnisse in Zusatzmodulen werden auf Antrag der Studierenden an das Prü-

fungsamt in das Zeugnis eingetragen und entsprechend kenntlich gemacht, jedoch bei der

Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Der Antrag ist bis zum Tag der letzten

Prüfungsleistung beim Prüfungsamt zu stellen.

(7) Zeugnis und Urkunde tragen das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung

erbracht worden ist.

(8) Hat ein Studierender die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag eine Be-

scheinigung ausgestellt, die alle erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten enthält

und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.

(9) Zusätzlich zum Zeugnis wird die ECTS-Einstufungstabelle (ECTS-Grading-Table) entspre-

chend des ECTS-Leitfadens (ECTS User Guide) auf einer gesonderten Bescheinigung aus-

gewiesen.

§ 26 Ungültigkeit der Masterprüfung

(1) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass

der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprü-

fung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die Modulprüfung

ablegen konnte, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung

für nicht bestanden erklärt werden.

(2) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst

nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Modulprüfung ent-

sprechend Absatz 3 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht

ausreichend“ und die Masterprüfung für nicht bestanden erklärt werden. Entsprechendes

gilt für die Masterarbeit.

(3) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschuss einzuziehen und gegebenenfalls ein

neues zu erteilen. Mit dem Zeugnis sind auch die Masterurkunde und das Diploma Supp-

lement einzuziehen, wenn die Masterprüfung auf Grund einer Täuschung für nicht bestan-

den erklärt wurde.

(4) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(5) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sind nach einer Frist von fünf Jahren

ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 27 Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit und Be-

kanntgabe der entsprechenden Note erhält der Studierende das Recht, auf Antrag an den Prü-

fer Einsicht in die Prüfungsarbeit und die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und Prü-

fungsprotokolle zu nehmen und den Prüfer zu konsultieren. Ort und Zeitpunkt der Einsicht-

nahme werden durch den Prüfer bestimmt. 
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§ 28 Widerspruchsverfahren

(1) Entscheidungen nach dieser Ordnung, durch die ein Studierender in seinen Rechten be-

einträchtigt werden kann, sind dem Studierenden von der Instanz, die die Entscheidung

getroffen hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sie sind zu begründen und mit einer

Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 58 Abs. 1 VwGO zu versehen. Dies betrifft nicht die Be-

kanntgabe von Prüfungsergebnissen mit Ausnahme des Nichtbestehens der Masterarbeit

und der Verteidigung der Masterarbeit.

(2) Widersprüche gegen Entscheidungen nach dieser Ordnung sind beim Prüfungsausschuss

einzulegen. Daneben gilt § 70 VwGO, wonach der Widerspruch innerhalb eines Monats

nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben ist.

Den Widerspruchsbescheid erlässt der Prüfungsausschuss.

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertungsentscheidung eines Prüfers richtet,

überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung nur darauf, ob

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und/oder

2. der Prüfer von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist und/oder

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind und/oder

4. sich der Prüfer von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen.

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen Entscheidungen mehrerer Prüfer

richtet.

(4) Über den Widerspruch soll innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch nach

drei Monaten, abschließend entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht abgehol-

fen wird, ist der Widerspruchsbescheid zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung zu versehen.

§ 29 entfällt

§ 30 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2025/26 

im Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der HTW Dresden aufneh-

men.  

Die Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Bekanntmachungsblatt der HTW 

Dresden in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Elektrotechnik vom 

19.11.2024 und der Genehmigung des Rektorates der HTW Dresden vom 10.12.2024. 

Dresden, den 10.12.2024 

gez.

Prof. Dr. rer. nat. Katrin Salchert 

Rektorin 
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E126m-2025 – Elektrotechnik und
Informationstechnik

Prüfungsablaufplan

Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Mathematik für Ingenieure
Engineering Mathematics
I947

Pflichtmodul 5 SP
120 min, 100%

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit,
Instandhaltbarkeit und Sicherheit
elektrotechnischer Systeme
Reliability, Availability, Maintainability and
Safety of Electrical Systems
E508

Pflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Seminar wiss. Arbeiten &
Projektarbeit
Seminar on Academic Work and Project
Work
E595

Pflichtmodul 10 APL 1

Portfolio
20%

APL 1

Projekt
80%

Adaptive und intelligente
Datenanalyse
Adaptive and Intelligent Data Analysis
E500

Pflichtmodul 5 SP
90 min, 70%

APL
Belegarbeit

30%

Masterarbeit
Master Thesis
E599

Pflichtmodul 30 MA 1

V 1

60 min

Zusatzmodule (fakultativ)
Es können zusätzliche Module belegt
werden.

Block 0

Thermische Modellierung
Thermal Modeling
E179

Zusatzmodul 5 MP
20 min, 50%

APL
Belegarbeit

50%

Energie und Antriebe
Es ist eine der drei Studienrichtungen zu
wählen.

Studienrichtung 60

Systemintegration regenerativer
Energiesysteme
Integration of Renewable Energy Systems
E723

Pflichtmodul 5 SP
120 min, 100%

https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Berechnung elektromagnetischer
Felder und Wellen
Calculation of Electromagnetic Fields and
Waves
E501

Pflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

50%

APL
Portfolio

50%

Angewandte Leistungselektronik
Applied Power Electronics
E171

Pflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Studienrichtungsspezifischer
Anpassungsbereich EA
Es sind 4 Module (20 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 4 Module zu wählen.

Block 20

Elektrische Antriebe
Electrical Drives
E161

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Schaltanlagentechnik
Switchgear Technology
E164

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 60%

APL
Referat

15 min, 40%

Kraftwerks- und Netztechnik
Power Plant and Grid Technology
E172

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Mechatronischer Systementwurf
Mechatronic System Design
E278

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Halbleitertechnik und
Mikroelektronik
Semiconductor Technology and
Microelectronics
E348

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

Prozessanalyse
System Identification
E461

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 80%

APL
Laborpraktikum

20%

Studienrichtungsspezifischer
Vertiefungsbereich EA
Es sind 5 Module (25 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 5 Module zu wählen.

Block 25

https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437


E126m-2025 – Elektrotechnik und Informationstechnik
Modulux-Link: https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437
Seite: 3 / 10

PDF generiert am: 07.11.2024
Prüfsumme: 4006400296

Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Cyber-Sicherheit
Cyber Security
E600

Wahlpflichtmodul 5 MP
30 min, 100%

APL 2

Referat
0%

Technische Diagnostik
Technical Diagnostics
E722

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Erweiterte Berechnungsverfahren
für regenerative
Elektroenergieversorgungssysteme
Advanced Calculation Methods for
Regenerative Electrical Energy Supply
Systems
E724

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Digitale Antriebsregelung
Digital Drive Control
E725

Wahlpflichtmodul 5 MP
20 min, 50%

APL
Belegarbeit

50%

Dynamik elektrischer Maschinen
Dynamics of Electrical Machines
E726

Wahlpflichtmodul 5 MP
20 min, 50%

APL
Belegarbeit

50%

Niederspannungsgeräte
Low Voltage Devices
E733

Wahlpflichtmodul 5 SP
120 min, 100%

Energieversorgung Elektrischer
Bahnen
Energy Supply of Electric Trains
E735

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Digitale Selektivschutztechnik
Digital Grid-Protection
E169

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Automatisierte Elektroantriebe
Control of Electrical Drives
E177

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Aufbau- und Verbindungstechnik
für leistungselektronische
Halbleitersysteme
Electronic Packaging and Microsystems
Packaging for Power Electronic
Semiconductor Systems
E700

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Elektrische Bahnen
Electric Traction
E705

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Hochstromtechnik
High Current Engineering
E710

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Elektrische Isoliertechnik
Electrical Insulation Technology
E727

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Berechnung elektrischer Netze
Calculation of Electrical Grids
E729

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Auslegung elektrischer Maschinen
Design of Electrical Machines
E731

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

EMV in der Energietechnik
EMC in Power Engineering
E732

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Automation und Mechatronik
Es ist eine der drei Studienrichtungen zu
wählen.

Studienrichtung 60

Aufbau und Projektierung von
Automatisierungsanlagen
Structure and Design of Automation
Equipment
E270

Pflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

Höhere Regelstrategien
Advanced Control Strategies
E767

Pflichtmodul 5 SP
90 min, 70%

APL
Computerprojekt

30%

Angewandte Leistungselektronik
Applied Power Electronics
E171

Pflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Studienrichtungsspezifischer
Anpassungsbereich AM
Es sind 4 Module (20 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 4 Module zu wählen.

Block 20

https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Kraftwerks- und Netztechnik
Power Plant and Grid Technology
E172

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Mechatronischer Systementwurf
Mechatronic System Design
E278

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Halbleitertechnik und
Mikroelektronik
Semiconductor Technology and
Microelectronics
E348

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

Eingebettete Systeme und
Betriebssysteme
Embedded Systems and Operating Systems
E378

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Prozessanalyse
System Identification
E461

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 80%

APL
Laborpraktikum

20%

Studienrichtungsspezifischer
Vertiefungsbereich AM
Es sind 5 Module (25 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 5 Module zu wählen.

Block 25

Automobilelektronik
Automotive Electronics
E279

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Roboterdynamik
Robot Dynamics
E286

Wahlpflichtmodul 5 APL 2

Laborpraktikum
0%

APL 1

Belegarbeit
100%

Biologische Systeme
Biological Systems
E608

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

Verteilte Automationssysteme
Distributed Automation Systems
E768

Wahlpflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

100%

https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/437
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Industrierobotik
Industrial Robotics
E771

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Mehrgrößenregelung
Multivariable Control
E262

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Beleg
0%

Mikrosystemtechnik
Microsystems Technology
E607

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Elektrische Antriebssysteme für
Roboter
Electrical drive systems for robots
E680

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Industrielle Kommunikation und
Ortung
Industrial communications and positioning
E681

Wahlpflichtmodul 5 PVL
Protokolle

APL
Referat

15 min, 40%

SP
120 min, 60%

Industrielle Bildverarbeitung
Machine vision
E682

Wahlpflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

100%

Gebäudeautomation
Building Automation
E728

Wahlpflichtmodul 5 APL
Laborpraktikum

30%

MP
20 min, 70%

Information und Elektronik
Es ist eine der drei Studienrichtungen zu
wählen.

Studienrichtung 60

Digitale Signalverarbeitung
Digital Signal Processing
E370

Pflichtmodul 5 APL 2

Laborpraktikum
0%

SP 1

90 min, 100%
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Berechnung elektromagnetischer
Felder und Wellen
Calculation of Electromagnetic Fields and
Waves
E501

Pflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

50%

APL
Portfolio

50%

Optoelektronik und Optische
Nachrichtentechnik
Optoelectronics/Optical Communications
E770

Pflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

50%

MP
30 min, 50%

Studienrichtungsspezifischer
Anpassungsbereich IE
Es sind 4 Module (20 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 4 Module zu wählen.

Block 20

Kraftwerks- und Netztechnik
Power Plant and Grid Technology
E172

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Mechatronischer Systementwurf
Mechatronic System Design
E278

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Halbleitertechnik und
Mikroelektronik
Semiconductor Technology and
Microelectronics
E348

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

Mobilfunk
Mobile Radio
E372

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Eingebettete Systeme und
Betriebssysteme
Embedded Systems and Operating Systems
E378

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Prozessanalyse
System Identification
E461

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 80%

APL
Laborpraktikum

20%

Studienrichtungsspezifischer
Vertiefungsbereich IE
Es sind 5 Module (25 ECTS) zu wählen.
Es sind mind. 5 Module zu wählen.

Block 25
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Cyber-Sicherheit
Cyber Security
E600

Wahlpflichtmodul 5 MP
30 min, 100%

APL 2

Referat
0%

Industrielle Messtechnik
Industrial Measurement Engineering
E602

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

60%

APL
Schriftliche

Leistungskontrolle
45 min, 40%

Innovative Halbleiterbauelemente
Innovative Semiconductor Devices
E603

Wahlpflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

100%

Angewandte Hochfrequenztechnik
und Antennen
Applied Radio-Frequency Technology and
Antennas
E759

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 70%

APL
Referat

30%

Modellierung von
Kommunikationssystemen
Communication Systems Modeling
E761

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Satellitenkommunikation /
Richtfunk / Mikrowellentechnik
Satellite Communication / Radio Relay /
Microwave Technology
E764

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 100%

Audio-Video-Technik
Audio-Video Technology
E371

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Kommunikationsnetze
Communication Networks
E605

Wahlpflichtmodul 5 MP 1

30 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Mixed-Signal Design
Mixed-Signal Design
E606

Wahlpflichtmodul 5 SP
90 min, 70%

APL
Referat

45 min, 30%

Mikrosystemtechnik
Microsystems Technology
E607

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%
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Struktureinheit / Modul Art Credits

Prüfungen

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Industrielle Kommunikation und
Ortung
Industrial communications and positioning
E681

Wahlpflichtmodul 5 PVL
Protokolle

APL
Referat

15 min, 40%

SP
120 min, 60%

Industrielle Bildverarbeitung
Machine vision
E682

Wahlpflichtmodul 5 APL
Computerprojekt

100%

Aufbau- und Verbindungstechnik
für leistungselektronische
Halbleitersysteme
Electronic Packaging and Microsystems
Packaging for Power Electronic
Semiconductor Systems
E700

Wahlpflichtmodul 5 SP 1

90 min, 100%

APL 2

Laborpraktikum
0%

Ingenieurmanagement
Es ist ein Modul (5 ECTS Credits) zu wählen.
Es ist mind. 1 Modul zu wählen.

Block 5

Gewerbliche Schutzrechte und
Qualitätsmanagement
Industrial Property Rights and Quality
Management
E757

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

50%

APL
Mündliche

Leistungskontrolle
50%

Entrepreneurship
Entrepreneurship
W397

Wahlpflichtmodul 5 APL 3

Portfolio
100%

Innovation Management
Innovation Management
W941

Wahlpflichtmodul 5 APL 3

Belegarbeit
100%

International Project and Industrial
Process Management
International Project and Industrial Process
Management
W294

Wahlpflichtmodul 5 SP 3

120 min, 100%

Technologie- und
Innovationsmanagement
Technology and Innovation Management
W633

Wahlpflichtmodul 5 APL
Belegarbeit

100%

1 - Die Prüfungsleistung muss mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sein.
2 - Nicht benotete Prüfungsleistung, die bestanden sein muss.
3 - Die Prüfungsleistung wird in englischer Sprache abgenommen.

APL - Alternative Prüfungsleistung

MA - Masterarbeit

MP - Mündliche Prüfungsleistung

PVL - Prüfungsvorleistung
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SP - Schriftliche Prüfungsleistung

V - Verteidigung
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